
1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB;  

§§ 1-14 BAUNVO

1.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)

zulässig sind:

ausnahmsweise zulässig sind:

nicht zulässig sind:

Siehe Plan.
Gem. § 4 BauNVO wird ein Allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt. Allgemeine Wohngebiete dienen vorwie-
gend dem Wohnen.

gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. Nicht störende Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 

gesundheitliche Zwecke.

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen. 

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 
und § 4 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO

1. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften,

2. Anlagen für sportliche Zwecke,
3. Gartenbaubetriebe,
4. Tankstellen.

1.2 SONSTIGES SONDERGEBIET, 
 ZWECKBESTIMMUNG „MEDIZINISCHES  
 VERSORGUNGSZENTRUM“ (SO)

zulässig sind:

Siehe Plan. 
Gem. § 11 BauNVO wird als Art der baulichen Nutzung 
ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Medizinisches Versorgungszentrum“ festgesetzt.

1. Medizinisches Versorgungszentrum (z.B. Arzt, Phy-
siotherapie, Apotheke,...),

2. den Bedürfnissen der Patienten entsprechende An-
lagen für Dienstleistungen und Aktivitäten, wie 
Therapie- und Behandlungsräume sowie Praxis-
räume,

3. Verwaltungs-, Seminar- und Veranstaltungsräume,
4. der Einrichtung dienende und untergeordnete Auf-

enthalts-, Sozial-, Geschäfts-, Büro- und Verwal-
tungsräume,

5. Funktions- und Nebenräume (z.B. Sanitär-, Lager-
räume), 

6. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nal, Betriebsinhaber und Betriebsleiter,

7. Zugänge/Wege, Stellplätze, Zufahrten, Dachterras-
sen, Dachgärten, 

8. alle sonstigen zum ordnungsgemäßen Betrieb der 
zulässigen Nutzungen erforderlichen Nebenanlagen 
und Einrichtungen.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO und §  17 
Abs. 2 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet (WA) auf 
0,4 und im Sonstigen Sondergebiet (SO) auf 0,8 fest-
gesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grund-
flächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeober-

fläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen.

2.2 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 BauNVO als Höchstmaß festgesetzt. 

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan. 
Als Bauweise im Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird 
gem. § 22 Abs. 2 BauNVO eine offene Bauweise 
(o) festgesetzt. In der offenen Bauweise sind die 
Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. 
Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind ausschließlich 
Einzelhäuser zulässig.

Als Bauweise im Sonstigen Sondergebiet (SO) wird 
gem. § 22 Abs. 4 BauNVO eine abweichende Bau-
weise (a) festgesetzt. Demnach sind auch Gebäude 
mit einer Länge von über 50 m zulässig. 

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes 
zu errichten.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 
BauNVO gelten entsprechend. 

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können. (z.B. Stellplätze, Garagen, 
Carports).

5. FLÄCHE FÜR STELLPLÄTZE MIT IHREN 
EINFAHRTEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Siehe Plan.
Stellplätze mit ihren Zufahrten sind gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche des Allgemeinen 
Wohngebietes (WA) und Sonstigen Sondergebietes 
(SO), zwischen Baufenster und Grenzabstand 
sowie im seitlichen Grenzabstand des Allgemeinen 
Wohngebietes (WA) und in der entsprechend festge-
setzten Fläche für Stellplätze mit ihren Einfahrten des 
Sonstigen Sondergebietes (SO) zulässig.

Zugänge, Wege, Rampen, Notausgänge, Zufahrten 
für Rettungsfahrzeuge, Anleiterflächen und wei-
tere Erschließungselemente sowie Flächen für 
Lüftungsschächte dürfen auch außerhalb der Fläche 
für Stellplätze mit ihren Einfahrten und überbaubaren 
Grundstücksflächen errichtet werden.

Zwischen Garagen / Carports und der Straßenverkehrs-
fläche der Erschließungsstraße ist im Allgemeinen 
Wohngebiet (WA) ein Mindestabstand von 5 m ein-
zuhalten. Davor sind Stellplätze, auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche, zulässig.

6. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER 
WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB

Siehe Plan. 
Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind maximal 3 
Wohneinheiten je Wohn gebäude zulässig.

7. FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREI-
ZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT 
BEBAUBAR SIND; HIER: BAUVERBOTS- 
/ BAUBESCHRÄNKUNGSZONE DER 
KREISSTRASSE 13 / 25 (K 13 / K25) // 
SCHUTZSTREIFEN FERNGASLEITUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB

Siehe Plan.
Die entsprechend gekennzeichnete Bauverbots- und 
Baubeschränkungszone zur Kreisstraße 13 / 25 (K 
13 / 25) werden gem. § 22 LStrG i.Vm. § 23 LStrG 
nachrichtlich übernommen und als Flächen, die nicht 
oder nur eingeschränkt bebaubar sind, festgesetzt. 
Gem. § 22 LStrG dürfen innerhalb der 15 m breiten 
Bauverbotszone längs der Kreisstraße 13 / 25 (K 13 / K 
25), gemessen vom äußeren befestigten Fahrbahnrand, 
Hochbauten nicht errichtet werden. 

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

Die Herstellung baulicher Anlagen im Schutzstreifen 
der Ferngasleitungen ist nicht zulässig. Die Ausweisung 
privater Verkehrswege und Stellplätze im Schutzstreifen 
ist grundsätzlich möglich. Verkehrswege und Pkw-
Stellflächen innerhalb des Schutzstreifenbereiches 
sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden 
Verkehrslast mit einer Leitungsüberdeckung von grö-
ßer/gleich 1 m auszulegen. Die Leitungseigentümerin 
behält es sich vor, für die Überfahrungsbereiche 
der Rohrleitungen eine rechnerische/technische 
Überprüfung durch einen Sachverständigen einzu-
holen, die als Ergebnis Sicherungs- und Anpassungs-
maßnahmen ergeben kann. Detaillierte Planunterlagen 
sind der Leitungseigentümerin zur Prüfung und 
abschließenden Stellungnahme vorzulegen.

8. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER  
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: PRIVATWEG 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 
Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
dient der Erschließung des Allgemeinen Wohngebietes 
(WA).

9. ANSCHLUSS AN VERKEHRSFLÄCHEN; HIER: 
EIN- UND AUSFAHRTBEREICH

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 
Ein- und Ausfahrten entlang der Kreisstraße 25 (K 25) 
sind ausschließlich in dem dafür vorgesehenen Bereich 
zulässig.

10.  UNTERIRDISCHE 
VERSORGUNGSLEITUNGEN; HIER: 
FERNGASLEITUNGEN (MEGAL) / 
FERNMELDEKABEL (CREOS)

 GEM. § 9 ABS.1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan. 
Die im Bebauungsplan dargestellten Versorgungs-
leitungen können Abweichungen gegenüber dem tat-
sächlichen Bestand aufweisen. Die tatsächlichen Lagen 
und somit auch das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
ergeben sich allein aus der Örtlichkeit.
Um sicherzustellen, dass der Schutzstreifenbereich frei 
von unzulässiger Bebauung bleibt, ist zwingend erfor-
derlich, die genaue Lage der Versorgungsleitungen vor 
Ort zu ermitteln und mittels geeigneter geodätischer 
Methoden einzumessen.

11.  OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNGEN; 
HIER: HÖCHSTSPANNUNGSFREILEITUNGEN 
(AMPRION)

 GEM. § 9 ABS.1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan. 
Die im Bebauungsplan dargestellten Versorgungs-
leitungen können Abweichungen gegenüber dem tat-
sächlichen Bestand aufweisen. Die tatsächlichen Lagen 
und somit auch das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
ergeben sich allein aus der Örtlichkeit.
Um sicherzustellen, dass der Schutzstreifenbereich frei 
von unzulässiger Bebauung bleibt, ist zwingend erfor-
derlich, die genaue Lage der Versorgungsleitungen vor 
Ort zu ermitteln und mittels geeigneter geodätischer 
Methoden einzumessen.

12. PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan. 
Innerhalb der privaten Grünflächen sind wasser-
durchlässige Wege sowie Anlagen und Flächen zur 
Regenrückhaltung zulässig. 

13. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB 

V 1: Gehölzschutz
Die gesamte Fläche ist bis auf eine junge 
Korkenzieherweide, einen aufkommenden Zungen-
Schneeball und eine Mahonie komplett gehölzfrei. Der 
Gehölzschutz beschränkt sich daher auf die angren-
zenden Flächen. Je nach Baufeldabstand sind grenz-
ständige Gehölze mit geeigneten Maßnahmen 
(Bauzaun, Rückschnitt, ggfs. Stammschutz) während 
der Bauarbeiten zu schützen. Die DIN 18 920, RAS-LP 
4 und ZTV-Baumpflege (insb. Pkt. 3.5) der FLL sind zu 
beachten.

V 2: Bodenarbeiten
Die Bodenarbeiten sind nach den einschlägigen 
Vorschriften der DIN 18915 („Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau – Bodenarbeiten“) durchzuführen. 
Desweiteren sind die Vorgaben der DIN 19639 
(Bodenschutz bei der Planung und Durchführung von 
Bauvorhaben) und der DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit 
- Verwertung von Bodenmaterial) bei der Bauausführung 
zu beachten.  
Innerhalb des Baufeldes sind Oberböden abzutragen, 
fachgerecht zwischenzulagern und bei Bedarf an den 
zu begrünenden Freiflächen wieder einzubauen. 
Überschüssige Oberböden sind an anderer Stelle zu 
verwerten. Der Bodenabtrag ist grundsätzlich auf 
einen Zeitraum nach längeren Trockenphase bei aus-
reichend abgetrocknetem Oberboden zu legen, jahres-
zeitlich typische Witterungsverläufe und Niederschlags-
häufigkeiten sind bei der Planung zu berücksichtigen. 
Falls Oberböden zwischengelagert werden, muss die 
Lagerfläche der Mieten wasserdurchlässig sein, die 
Höhe der Mieten darf 2 m nicht überschreiten. Die 
Mieten dürfen nicht befahren oder als Lagerfläche 
genutzt werden. Sollten die Oberbodenmieten länger 
als 2 Monate lagern, werden diese mit einer Ansaat 
aus winterhartem und stark wasserzehrendem 
Gründüngungssaatgut (z.B. Ölrettich oder Phacelia) 
eingesät. 
Vor dem Oberbodenauftrag sind Verdichtungen inner-
halb des Baufeldes zu beseitigen. Der Einbau und die 
Aufbringung von Boden sollte nur bei trockener 
Witterung und ausreichend abgetrockneten Böden 
vorgenommen werden.  

A 1: Anlage einer Gehölzreihe als Deckung für die 
Wildkatze 
Relevante Schutzgüter: Fauna und Flora, Landschaftsbild 
Die Planungsfläche wird nachweislich entlang des zur 
Deckung genutzten Weidezaunes von der Wildkatze 
durchwandert. Um die Deckung für die Wildkatze zu 
verbessern und die Verbundfunktion zumindest auf 
einem gleichbleibenden Niveau zu halten, ist eine 5 m 
breite Heckenstruktur auf der Planungsfläche zwischen 
geplantem Wohn- und Sondergebiet anzulegen, die 
etwa die aktuell genutzte Route abbildet. Aufgrund 
der Pflanzrestriktionen entlang der Ferngastrasse muss 
die geplanten Heckenstruktur jedoch etwas nach 
Norden abklappen, stellt dadurch jedoch auch eine 
direktere Verbindung zu dem breiten Gehölzstreifen 
entlang der K 13 her. 
Die Hecke ist aus naturraumtypischen, vorwiegend 
dichtwachsenden und/oder spät laubwerfenden 
Straucharten wie z.B. ein- bzw. zweigriffligem 
Weißdorn, Schlehe, Feldahorn, Blutrotem Hartriegel 
und Hasel anzulegen, um eine optimale Deckung zu 
bewirken. Vorgeschlagen wird eine zweizeilige, in 
einem Pflanzabstand von 1 x 1,5 m gepflanzte 
Heckenstruktur, die einen mittleren Korridor freilässt.  
Zur Gewährleistung einer fußläufigen Verbindung zwi-
schen geplantem MVZ und Wohnbebauung sind klei-
nere Lücken in der Heckenstruktur zulässig.

Empfohlenes Pflanzraster:

Es sind herkunftsgesicherte Gehölze mit der regiona-
len Herkunft „Westdeutsches Bergland und 
Oberrheingraben“ (Region 4) nach dem Leitfaden zur 
Verwendung gebietseigener Gehölze (BMU, Januar 
2012) zu verwenden (Pflanzqualität Str. 2xv 60-100).

M 1: Anlage einer Baumreihe als Siedlungsabschluss 
Relevante Schutzgüter: Fauna und Flora, 
Landschaftsbild, Mensch (Sichtschutz) 
Das Sondergebiet ist gegenüber dem Außenbereich 
entlang der K 13 und K 25 durch eine Grünstruktur 
(Hecke aus naturraumtypischen Arten oder Baumreihe) 
abzupflanzen, um einen harmonischen Siedlungs-
abschluss zu erhalten. 
Vorgeschlagen wird eine Hecke aus heimischen, stand-
orttypischen Straucharten (z.B. ein- bzw. zweigriffli-
gem Weißdorn, Schlehe, Hasel, Feldahorn, Str. 2xv 
60-100, Pflanzabstand 1,50 m x 1,50 m) oder eine 
Pflanzung von Alleebaum-Hochstämmen mit hoher 
Pflanzqualität (3xv aus extra weitem Stand STU mind. 
16-18, Pflanzabstand 12-15m).

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes gelten u. a. folgende Gesetze 
und Verordnungen:
• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 
2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. I 
S. 3908).

• Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. 
März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. 
I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 18. August 2021 (BGBI. I S. 3901).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Sep-
tember 2021 (GVBl. S. 543).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 1994 
(GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 27. Januar 2022 (GVBl. S. 21).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 (GVBl. 
S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 
543).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28. September 2021 (GVBl. S. 543).

• Landesstraßengesetz (LStrG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. August 1977 (GVBl. S. 273), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
28. September 2021 (GVBl. S. 543).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Roden-
bach hat am __.__.____, der Ortsgemeinderat 
der Ortsgemeinde Weilerbach hat am __.__.____, 
die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Medizinisches Versorgungszen-
trum und Wohnbebauung „Weißerde““ beschlos-
sen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer Unter-
richtung in der Zeit vom __.__.____ bis ein-
schließlich __.__.____ frühzeitig beteiligt (§  3 
Abs. 1 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich von der Planung 
berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 
__.__.____ frühzeitig beteiligt und demgemäß 
von der Planung unterrichtet und um Äußerung 
auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach 
§  2 Abs.  4 BauGB (Scoping) aufgefordert (§  4 
Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Der Ortgemeinderat der Ortsgemeinde Rodenbach 
hat in seiner Sitzung am __.__.____ den Ent-
wurf gebilligt und die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanes „Medizinisches Versorgungszen-
trum und Wohnbebauung „Weißerde““ beschlos-
sen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Ortgemeinderat der Ortsgemeinde Weilerbach 
hat in seiner Sitzung am __.__.____ den Ent-
wurf gebilligt und die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplanes „Medizinisches Versorgungszen-
trum und Wohnbebauung „Weißerde““ beschlos-
sen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungs planes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____öffent-
lich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, 
am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht (§  3 
Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung be-
nachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs. 2 BauGB 
und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis 
zum __.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öffent-
licher Belange, der Nachbargemeinden sowie der 
Bürger Anregungen und Stellungnahmen ein. Die 
Abwägung der vorgebrachten Bedenken und An-
regungen erfolgte durch den Ortsgemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Rodenbach 
hat am __.__.____ den Bebauungsplan „Medizi-
nisches Versorgungszentrum und Wohnbebauung 
„Weißerde““ als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 
BauGB). 

• Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Weilerbach 
hat am __.__.____ den Bebauungsplan „Medizi-
nisches Versorgungszentrum und Wohnbebauung 
„Weißerde““ als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 
BauGB). 

• Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Textteil (Teil  B), der Begründung 
und dem dazugehörigen Umweltbericht.

• Der Bebauungsplan „Medizinisches Versorgungs-
zentrum und Wohnbebauung „Weißerde““ wird 
hiermit als Satzung ausgefertigt.

 Rodenbach, den __.__.____ 

 ___________________________________

          Der Ortsbürgermeister

 

 Weilerbach, den __.__.____ 

 ___________________________________

          Der Ortsbürgermeister

 

   

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglich-
keit der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für 
die Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Ent-
schädigungsansprüche gem. §  44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 sowie Abs. 4 BauGB und § 44 Abs. 5 BauGB 
und auf die Rechtsfolgen des § 24 Abs. 6 Gemein-
deordnung Rheinland-Pfalz (GemO) hingewiesen 
worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Medizinisches Versorgungszentrum und 
Wohnbebauung „Weißerde““, bestehend aus der 
Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) so-
wie der Begründung mit zusammenfassender Er-
klärung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Rodenbach, den __.__.____ 

 ___________________________________

          Der Ortsbürgermeister

 

 Weilerbach, den __.__.____ 

 ___________________________________

          Der Ortsbürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der 
Ortsgemeinde Rodenbach & Weilerbach 
Rummelstaße 15 
67685 Weilerbach 
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ENTWURF

Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel: 0 68 25 - 4 04 10 70  
email: info@kernplan.de

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Hugo Kern  
Dipl.-Ing. Sarah End

Medizinisches Versorgungszentrum und 
Wohnbebauung „Weißerde“
Bebauungsplan in der Verbandsgemeinde Weilerbach,   
Ortsgemeinde Rodenbach / Weilerbach

M 1:20.000; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2020, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [12.02.2021]

Maßstab 1:1.000 im Original
Verkleinerung ohne Maßstab

10 50 100
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Abwasserbeseitigung (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)
• Die Ableitung von Drainagewasser in das öffentliche Abwassersystem ist nicht gestattet.
• Der Anfall von Abwasser ist möglichst zu vermeiden. 
• Stellflächen und untergeordnete Fahrflächen sind mit sickerfähigem Pflaster zu befestigen.
• Oberflächenwasser ist zunächst dort, wo es anfällt zu bewirtschaften.
• Auf den Grundstücken ist ein Rückhaltevolumen von 50 l/m² abflusswirksamer Fläche nachzuweisen.
• Empfohlen wird die Herstellung von Zisternen zur Brauchwassernutzung.
• Das MVZ wird mit einem Gründach mit Retentionsvolumen ausgestattet.
• Eine Ableitung von Oberflächenwasser, auch stark gedrosselt, in den Mischwasserkanal ist nicht erlaubt.
• Das anfallende Schmutzwasser ist in den Mischwasserkanal der Verbandsgemeindewerke Weilerbach einzu-

leiten.

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)
• Dachform, Dacheindeckung: Als Dachform sind Satteldächer, Mansarddächer, flachgeneigte Satteldächer 

und Flachdächer zulässig. Anlagen zur Nutzung der Solarenergie auf geneigten Dächern sind nur in der 
gleichen Neigung wie die dazugehörige Dachfläche zulässig. Flachdächer sind zu begrünen.

• Fassadengestaltung: Für die Gestaltung der Fassaden sind nur glatter oder feinstrukturierter Putz, Sicht-
mauerwerk, unpolierter Naturstein und Holzverkleidungen zulässig. Unzulässig sind Fassadenverkleidungen 
aus glänzenden/reflektierenden Materialien und Keramikplatten. Ausnahmsweise sind auch andere Mate-
rialien zulässig. Eine Fassadenbegrünung ist ausdrücklich erlaubt.

• Gestaltung des Vorgartenbereichs: Der Vorgartenbereich ist mit bodendeckender Vegetation (Rasen, Gräser, 
Stauden, Kletterpflanzen, Gehölze) zu begrünen, mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen und zu unter-
halten. Befestigte oder bekieste Flächen sind lediglich zulässig, soweit sie als notwendige Geh- und Fahr-
flächen bzw. dem Stellplatznachweis dienen und sich in ihrer Ausdehnung auf das für eine übliche Benut-
zung angemessene Maß beschränken.

• Einfriedungen: Innerhalb des Plangebietes sind Einfriedungen (Zäune, Hecken, etc.) bis zu einer Gesamt-
höhe von 2,00 m zulässig. Zufahrtsbereiche sind freizuhalten. 

• Abfallbehälter sind entweder in Schränken einzubauen oder sichtgeschützt aufzustellen.
• Stellplätze: Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind gem. § 47 LBauO je Wohneinheit 2 Stellplätze nachzu-

weisen. Im Sonstigen Sondergebiet sind je 30 m2 Nutzfläche 1 Stellplatz nachzuweisen. 
• Böschungen, Abgrabungen und Aufschüttungen: Die Anlage von Böschungen, Abgrabungen und Aufschüt-

tungen ist bis zu einer Höhe von 3,00  m zulässig. Böschungen, Abgrabungen und Aufschüttungen sind 
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

• Werbeanlagen: Werbeanlagen sind im Sonstigen Sondergebiet (SO) nur an der Stätte der Leistung zulässig. 
Fremdwerbung ist unzulässig. Unzulässig sind Wechselbild-Werbeanlagen, blinkende Leuchtreklamen sowie 
zeitweise und sich ständig bewegende Werbeanlagen zur Kreisstraße 13 / 25 (K 13 / K 25). Werbeanlagen 
in Form von Wandtafeln am Gebäude sind im Sonstigen Sondergebiet (SO) zulässig. Die Errichtung von 
Werbeanlagen, die von der Kreisstraße 13 / 25 (K 13 / K 25) sichtbar sind, bedürfen innerhalb einer Ent-
fernung von 30 m zum befestigten Fahrbahnrand der Kreisstraße 13 / 25 (K 13 / K 25) der Zustimmung des 
Landesbetriebes Mobilität. Die Verkehrssicherheit auf der Kreisstraße darf durch andere Maßnahmen (Ab-
lenkung durch Blendwirkung) nicht gefährdet werden.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

Verfahren
• Der Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereiches den rechtskräftigen Bebauungsplan „Am 

Kreuzberg, Änderung II“ der Ortsgemeinde Rodenbach von 1996. Für die Ortsgemeinde Rodenbach handelt 
es sich somit um eine Teiländerung des bestehenden Bebauungsplanes.

Artenschutz
• Nach § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzumtrieb-

splantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere 
Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu set-
zen.

Bergbau / Altbergbau
• Sofern die Ausgleichsmaßnahmen den Einsatz von schweren Geräten erfordern, sollte hierzu eine erneute 

Anfrage zur Ermittlung eines möglichen Gefährdungspotenzials erfolgen. 
Bodenschutz
• Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvollen 

Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ wird verwiesen.
• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen DIN-Vorschriften (z. B. DIN 4020 und 

1054, DIN EN 1997-1 und -2) zu berücksichtigen. 
• Es wird empfohlen, bei Neubauvorhaben objektbezogene Baugrunduntersuchungen durchzuführen. 
• Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen.
Brandschutz
• Für die jeweilige Zufahrt zu den baulichen Anlagen ist die Richtlinie „Flächen für die Feuerwehr“ i.V.m. DIN 

14090 zu beachten und umzusetzen. Die geplante Erschließungsfläche ist entsprechend auszubilden. Die 
Kurvenradien sind für die Straßen- und Wegeführung zu beachten und einzuhalten. Stichstraßen von mehr als 
50 m sind nicht zulässig. 

• Die weitere Planung muss ausreichend Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr bereithalten. 
• Bei Gebäuden der Gebäudeklasse 1 bis 3 (Fußbodenhöhe ≤ 7 m über der mittleren Geländehöhe) können, 

sofern nicht beide Rettungswege baulich sichergestellt sind, tragbare Leitern der Feuerwehr zum Einsatz kom-
men. 

• Ab einer Rettungshöhe > 8 m über Geländeoberfläche in jedem Geschoss (auch der nicht Vollgeschosse) von 
Nutzungseinheiten sind zwingend Aufstellflächen für die Feuerwehr gemäß der in Rheinland-Pfalz eingeführ-
ten Richtlinie einzuplanen. Diese können sich auf die Grundstückseinteilung und Straßen- bzw. Weg breite 
inklusive dem Lichtraumprofil auswirken. 

• Die Aufstellflächen für Leitern der Feuerwehr und die Bewegungsflächen müssen frei von Hindernissen jegli-
cher Art, jederzeit begehbar und standsicher sein. 

• Gemäß dem Arbeitsblatt DVGW W405 ist der Löschwasserbedarf von 96 m3/h und für die Wohnbebauung 
mind. 48 m3/h über die Dauer von 2 Stunden für das MVZ anzusetzen. Die vorhandene bzw. geplante Lösch-
wassermenge ist durch den Wasserversorger schriftlich nachzuweisen. Hieraus können sich ggf. weiterführen-
de Anforderungen an den Objektschutz ergeben. 

• Neben der Zahl der Vollgeschosse ist auch die Geschossflächenzahl bei der erforderlichen Bereitstellung der 
Löschwassermenge und im Rahmen des Bauantrages der § 50 Landesbauordnung (LBauO) zu beachten. 

• Die Abstände zwischen zwei Hydranten darf nicht mehr als 140 m Straßen- bzw. Weglänge (Abwicklung bzw. 
Lauflinie) betragen. Der maximale Abstand zwischen Gebäude und dem nächstliegenden Hydrant darf 75 m 
(Abwicklung bzw. Lauflinie) nicht überschreiten. 

• Bei der o.g. Wasserentnahme darf der Betriebsdruck von 1,5 bar nicht unterschritten werden.
Denkmalschutz
• In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchäologie ist im Geltungsbereich bislang keine archäolo-

gische Fundstelle resp. Grabungsschutzgebiet verzeichnet. Es ist jedoch nur ein geringer Teil der tatsächlich im 
Boden vorhandenen, prähistorischen Denkmale bekannt. Eine Zustimmung der Direktion Landesarchäologie 
ist daher grundsätzlich an die Übernahme folgender Auflagen gebunden:
1. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) 

vom 23.3.1978 (GVBI., 1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2008 (GVBl.,2008, 
S.301) sowie durch Art. 3 des Gesetzes vom 03.12.2014 (GVBI. S. 245) hinzuweisen. Danach ist jeder zu-
tage kommende, archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unver-
ändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern.

2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht von 
der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE.

3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein 
angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Fir-
men, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchgeführt 
werden können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen 
Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich.

• Die Direktion Landesarchäologie ist an den weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen, da jederzeit bisher un-
bekannte Fundstellen in Erscheinung treten können.

• Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler 
(wie Grenzsteine) befinden können. Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planie-
rungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden. 

• Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht für archäologische Funde bzw. Befunde 
gem. § 16 - 21 DSchG Rheinland-Pfalz.

Hochwasserschutz/ Starkregenvorsorge
• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund von 

Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücks-
gestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

Amprion GmbH
• Einwirkungen und Maßnahmen, die den Bestand oder Betrieb der Leitungen beeinträchtigen oder gefährden, 

dürfen nicht vorgenommen werden.
• Die Leitungen und die Maststandorte müssen jederzeit zugänglich bleiben, insbesondere ist eine Zufahrt auch 

für schwere Fahrzeuge zu gewährleisten.
• Alle geplanten Einzelmaßnahmen im Bereich der Leitungen, insbesondere Bebauung, Geländeniveauverände-

rungen, Anpflanzungsmaßnahmen sowie der Einsatz von Maschinen, bedürfen der Zustimmung der Amprion 
GmbH.

• Das Netz der Amprion dient der Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und hat das Ziel der Versor-
gungssicherheit sowie die weiteren Ziele des § 11 Abs. 1 EnWG zu wahren.

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Infra I 3
• Im Rahmen der Detailplanung ist das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr, Infra I 3 zu beteiligen.
Deutsche Telekom Technik GmbH
• Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationslinien der Telekom. 
• Bei Konkretisierung der Planungen ist eine Planauskunft und Einweisung von der Deutschen Telekom Technik 

GmbH einzufordern. 
• Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 
• Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz der Telekom benötigt 

werden, wird darum gebeten zur Koordinierung mit der Verlegung anderer Leitungen rechtzeitig, sich recht-
zeitig mit der Deutschen Telekom Technik GmbH in Verbindung zu setzen.

Ferngasleitungen (Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL))
• Die Ferngasleitungen mit dem Gesamtschutzstreifen muss jederzeit einsehbar und zugäng lich sein, um alle 

leitungsgefährdenden und leitungsbeeinträchtigenden Einflüsse vom Lei tungsnetz fernzuhalten. Hierzu ist die 
Open Grid Europe GmbH als Leitungsbetreiberin auf grund der einschlägigen Vorschriften des § 49 EnWG, 
dieser verweisend auf die Verord nung über Gashochdruckleitungen, Regelwerk des DVGW - Deutsche Ver-
einigung des Gas- und Wasserfaches e.V., verpflichtet.

• Darüber hinaus sind die Grundstücke, die durch den Verlauf der Leitungstrasse in Anspruch genommen wer-
den, grundsätzlich durch Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit in Abt. II des Grundbuchs 
dinglich gesichert. 

• Die Dienstbarkeit beinhaltet unter anderem, dass die Errichtung von baulichen Anlagen jeg licher Art und das 
Ablegen oder Lagern von Gegenständen im gesamten Schutzstreifen nicht zulässig ist und auch sonst keine 
Einwirkungen vorgenommen werden dürfen, die ge eignet sind, den Bestand oder den Betrieb der Anlagen zu 
beeinträchtigen oder zu gefähr den.

• Die Anweisung zum Schutz von Ferngasleitungen und zugehörigen Anlagen der Open Grid Europe GmbH ist 
zu beachten.

Fernmeldekabel (Creos Deutschland GmbH)
• Das Fernmeldekabel ist durch einen Schutzstreifen gesichert. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,0 m, das 

bedeutet jeweils 1,0 m rechts und links der Leitungsachse. 
• Das Fernmeldekabel verläuft parallel zu der MEGAL-Ferngasleitung Nr. 051 im Schutzstreifen des MEGAL-

Ferngasleitungsleitungssystems der Mittel-Europäischen Gasleitungsgesellschaft mbH & Co. KG. 
• Die Übernahme des Fernmeldekabels in den Bebauungsplan entbindet Sie nicht davon, weitergehende Detail-

planungen erneut mit der Creos Deutschland GmbH abzustimmen. 
Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
• Es wird darauf hingewiesen, dass die Anlagen der Vodafone Kabel Deutschland GmbH bei der Bauausführung 

zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden 
dürfen. Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung der Telekommunikationsanlagen erforderlich wer-
den, benötigt die Vodafone Kabel Deutschland GmbH mindestens drei Monate vor Baubeginn den Auftrag, 
um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durch-führen zu kön-
nen.

Die Einsicht in die verwendeten Normen, Richtlinien etc. ist im Bauamt der Verbandsgemeinde-
verwaltung Weilerbach möglich.

HINWEISE
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(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)
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(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

III ZULÄSSIGE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)
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BAUWEISE/ HAUSFORM; HIER: EINZELHÄUSER
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St FLÄCHE FÜR STELLPLÄTZE MIT IHREN EINFAHRTEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB)

3 WO
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(GEM. § 9 ABS. 1 NR. 6 BAUGB)
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NUR EINGESCHRÄNKT BEBAUBAR SIND; HIER: BAUVERBOTS- 
/ BAUBESCHRÄNKUNGSZONE DER KREISSTRASSE 13 / 25 
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(§ 9 ABS. 1 NR. 10 UND ABS. 6 BAUGB)
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(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

UNTERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNGEN; HIER: 
FERNGASLEITUNGEN (MEGAL) / FERNMELDEKABEL (CREOS)
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNGEN; HIER: 
HÖCHSTSPANNUNGSFREILEITUNGEN (AMPRION)  
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

p PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

FLÄCHE FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND 
ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

A1/ M1 
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

Art der baulichen 
Nutzung

Grundflächenzahl

Zahl der  
Vollgeschosse

Bauweise
ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

TEIL A: PLANZEICHNUNG

SO 
Medizinisches 

Versorgungszentrum 

GRZ
0,8

III a

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland -Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

priv

WA
3 WO 

GRZ
0,4

II
o, E

STÄDTEBAULICHES KONZEPT (BEISPIELHAFT)

Quelle: ©GeoBasis-DE/ LVermGeoRP (2021); Bearbeitung: Kernplan

Wasserschutzgebiet

• Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in der künftigen Schutzzone III des im Wiederausweisungs-
verfahrens befindlichen Wasserschutzgebietes, für die Trinkwassergewinnungsanlagen des „Zweckverbandes 
Wasserversorgung Westpfalz“ und des „Wasserzweckverbandes Weihergruppe“. 

• Die vorgesehene Nutzung des Gebiets, als Medizinisches Versorgungszentrum mit Wohnbebauung, ist als 
zulässig zu betrachten. 

• Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist die SGD Süd, Regionalsteile Kaiserslautern, von Seiten der 
Unteren Baubehörde der Kreisverwaltung Kaiserslautern zu beteiligen. 

• Bei Planungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind stets die grundsätzlichen gesetzlichen 
Bestimmungen sowie die Anlagenverordnung (AwSV), i. V. m. den einschlägigen technischen Regelwerken 
zu beachten. 

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME (§ 9 ABS. 6 BAUGB)

Monitoring
Die korrekte Umsetzung der Maßnahmen wird im 
Zuge der Bauausführung (Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege) sichergestellt.  
Innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren wird das 
Entwicklungsziel einer mageren, artenreichen 
Grünlandfläche in der Ausprägung als FFH-LRT 6510 
(mind C) im Rahmen einer Bestandserfassung nach-
gewiesen. 

14. MIT LEITUNGS-, GEH- UND FAHRRECHTEN 
ZU BELASTENDE FLÄCHEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB

Die deckungsgleich mit den Schutzstreifen entlang der 
Versorgungsleitungen liegenden Flächen sind mit 
Leitungs-, Geh- und Fahrrechten zugunsten der 
Versorgungsträger zu belasten.

15.  ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als 
intensiv begrünte Gartenflächen anzulegen, sofern sie 
nicht für Zufahrten, Stellplätze, Wege und Terrassen 
oder weitere Nebenanlagen benötigt werden. Zulässig 
sind alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine anspre-
chende Durchgrünung und eine harmonische und 
optisch ansprechende Einbindung in das umgebende 
Siedlungsbild zu erreichen, so dass ein harmonisches 
Gesamtbild entsteht. Für die Anpflanzungen sind 
Gehölze einheimische und regionaltypische Arten der 
Pflanzliste zu verwenden. 

Je 200 m2 angefangener, nicht überbauter Grund-
stücksfläche ist mindestens 1 hochstämmiger Obst-
baum oder einheimischer und regionaltypischer 
Laubbaum-Hochstamm mit einem Stammumfang 
von mindestens 16-18 cm zu pflanzen und möglichst 
dauerhaft, mindestens jedoch für 20 Jahre zu erhal-
ten.

Je 4 Stellplätze im Sonstigen Sondergebiet (SO) ist 
mindestens ein standortgerechter Laubbaumhoch-
stamm (Pflanzqualität: 3xv., Stu 16/18) anzupflanzen 
und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind durch gleich-
artige Bäume zu ersetzen. 

Für die Hochstämme sind folgende Arten zu verwen-
den (Vorschlagsliste):

• Hainbuche (Carpinus betulus),
• Stiel-/Trauben-Eiche (Quercus robur/petraea),
• Buche (Fagus sylvatica)
• Vogelkirsche (Prunus avium),
• Vogelbeere (Sorbus aucuparia),
• Winter/Sommerlinde (Tilia cordata/platyphyllos) 

Traubenkirsche (Prunus padus),
• Walnuss (Juglans regia),
• Ahorn (Acer pseudoplatanus/platanoides/campes-

tre)

Hochstämmige Obstbäume:
Der Verband der Gartenbauvereine Saarland-Rhein-
land-Pfalz e.V. hat auf seiner Internetseite eine Liste 
mit empfehlenswerten Apfel- und Birnensorten veröf-
fentlicht. Obstbäumen sind daneben ausführlich in der 
Broschüre„Obstsorten für den Streuobstbau in Rhein-
land-Pfalz“ (2003) beschrieben. 

Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpflanzt, 
mindestens 16-18 cm Stammumfang (StU) gemessen 
in 1m Höhe.

Die privaten Grünflächen ohne gleichzeitige Zuweisung 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind als parkartige 
Gartenflächen anzulegen.
Auf den Teilflächen sind (vorzugsweise einheimi-
sche) Baumarten (z.B. Traubeneiche, Bergahorn, 
Nussbaum, Sommer-/Winterlinde) hoher Pflanzqualität 
in größeren Abständen zu pflanzen. Im Bereich der 
Ferngasleitungstrasse ist die Bepflanzung mit dem 
Leitungsträger abzustimmen. Der Unterstand kann 
mehrschürig freigehalten werden, allerdings sollten 
alternierend Teilflächen aus der Mahd ausgeschlossen 
werden und als höchstens 2-schürige Blumenwiese 
angelegt bleiben. 
In der nördlichen Teilfläche kann als zentrales Element 
das gem. Entwässerungskonzept vorgeschlagene 
Regenrückhaltebecken fungieren. Sollte dies angelegt 
werden, dann naturähnlich in Form eines struktu-
rell diversifizierten Versickerungsteiches. Das Wasser 
sollte über einen ebenfalls naturnah zu gestaltenden 
Graben dem Becken zugeführt werden. Dem Graben 
sollte Raum zur Entwicklung eines ca. 3-4 m brei-
ten Grabensaumes gegeben werden. Die Gestaltung 
des RRB und des Zulaufes ist im Rahmen einer 
Ausführungsplanung zu spezifizieren. Hierbei sind 
folgende Grundsätze zu beachten:

• kein schematischer Zuschnitt, sondern geschwun-
gene Ufer mit möglichst langer Uferlinie

• variable Böschungsgestaltung mit Anlage von 
Flachufern (1:3-1:5)

• Unterschiedliche Tiefenzonierung mit Flachwas-
serbereichen

• Initialpflanzungen im Flachwasserbereich (Röh-
richtarten, z.B. Schilf, Kalmus, Igelkolben)

Bei allen Baumpflanzungen sind die Empfehlungen 
der FLL (Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 
1 - Planung, Pflanzarbeiten, Pflege, 2. Ausgabe 2015, 
Teil 2 Standortvorbereitungen für Neupflanzungen, 
Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, 
Bauweisen und Substrate, 2. Ausgabe 2010 sowie die 
Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen) ebenso 
wie die einschlägigen DIN Normen (DIN 18916 sowie 
DIN 18320, DIN 18915) zu beachten.  

Die Bäume sind dauerhaft zu sichern und Ausfälle 
durch gleichartige Bäume zu ersetzen.

16.  EXTERNE KOMPENSATIONSMASSNAHME
 GEM. § 9 ABS. 1 A BAUGB

Der erforderliche externe Ausgleich ist auf einem 1,20 
ha großen Teilareal einer benachbarten Eigentumsfläche 
der Ortsgemeinde Weilerbach (Flurstück 4016) zu 
erbringen. Die Fläche befindet sich gegenüber der K 25 
und wird intensiv ackerbaulich genutzt.  
Auf der ausgewiesenen Fläche ist die ackerbauliche 
Nutzung einzustellen und eine extensive Grünlandfläche 
zu entwickeln. Entwicklungsziel ist eine untergrasrei-
che Magerwiese des FFH-Lebensraumtyps 6510. Um 
eine entsprechende Entwicklung der Zielbestände zu 
erreichen, können 2 Methoden angewandt werden: 

• Auftrag von Heumulch aus nahe gelegenen Spen-
derflächen

• Einsaat von regionalem Saatgut (Produktions-
raum 6: südwestdeutsches Berg- und Hügelland 
mit Oberrheingraben gem. VWW-Zertifizierung).

Die Heumulchübertragung sollte prioritär erfolgen. Die 
Auswahl von Spenderflächen aus dem nahen Umfeld, 
mindestens jedoch aus dem gleichen Naturraum 
erfolgt in Abstimmung mit der UNB. 
Das Heumulchmaterial sollte nach der Gewinnung ent-
weder umgehend (dann vorzugsweise morgens in 
taufeuchtem Zustand) oder nach 1-2-tägigem 
Antrocknen auf Schwad mit einem Ladewagen mit 
Kurzschnitteinrichtung aufgenommen, zerkleinert und 
anschließend mit Dosierwalze auf der Empfängerfläche 
aufgebracht werden. Bewährt hat sich ein ca. 15-20 
cm hoher Auftrag der Mulchmenge, auch um ein 
Aufkeimen unerwünschter Beikräuter zu vermeiden.  
Im Fall der Verwendung von Saatgut wird eine 
Ansaatdichte von 2-4 g/m² empfohlen. 

Es wird folgendes Mahdregime etabliert:

• Mahd, 1-2-schürig, erster Mahdtermin nicht vor 
dem 15. Juni mit Austrag Mahdgut

Mit der Mahd ist erst zu beginnen, wenn sich eine 
geschlossene Grasnarbe gebildet hat. Zuvor ist die 
Wiese lediglich im Herbst zu mulchen.  

Auf der Fläche wird von einer Düngung, auch mit 
organischem Festdünger, abgesehen. Eine extensive 
Nachbeweidung (evtl. durch den Pächter der 
Eingriffsfläche) ist zulässig.

LAGE DER EXTERNEN KOMPENSATIONSMASSNAHME
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17. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.


